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Liebe Mitb¿rgerinnen und Mitb¿rger! 

Geht es Ihnen auch so? 
 
Man hat jedes Jahr das Gef¿hl, dass 
das laufende Kalenderjahr immer 
schneller verrennt und Weihnachten 
und das Jahresende immer schneller 
auf einen zukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nat¿rlich haben wir auch in unserer 
vierten Ausgabe in diesem Jahr wie-
der einige interessante Mitteilungen 
zu machen. 
 
Der Breitbandausbau, der im Au-
gust 2023 bautechnisch begonnen 
hat, ist im November 2025 fertigge-
stellt worden. Dies bedeutet, dass 
nun jeder der 1.749 Hausanschl¿sse 
in den sieben betreffenden Gemein-
den erstellt ist und f¿r eine Versor-
gung durch die M-net bereitsteht. Na-
t¿rlich wird es vereinzelt noch das 
eine oder andere Problem geben.  
 
Hierf¿r steht Ihnen aber nach wie vor 
unser Breitbandpate, Geschªftsstel-
lenleiter Klaus Hoffmeister, beratend 
zur Seite. 

Am 9. Dezember erfolgte der offiziel-
le Startschuss f¿r die Vorbereitungen 
zur Kommunalwahl 2026. Bekann-
termaÇen finden diese vier Wahlen 
am Sonntag, 8. Mªrz 2026 statt.  
 
Seit 9. Dezember konnten offiziell die 
Wahlvorschlªge f¿r die B¿rgermeis-
terwahlen und die Gemeinderatswah-
len bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Gerzen eingereicht werden. Bereits 
am 9. Januar werden diese Wahlvor-
schlªge offiziell in den Sitzungen der 
Gemeindewahlaussch¿sse gepr¿ft 
und entweder zugelassen oder zu-
r¿ckgewiesen. In einem gesonderten 
B¿rgerblattËl werden wir voraussicht-
lich im Februar 2026 ¿ber die zuge-
lassenen Wahlvorschlªge und die 
Muster der Stimmzettel informieren 
kºnnen. 
 
Bereits heute ergeht unser Aufruf: 

 

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht 
unbedingt Gebrauch! 

Demokratie braucht aktive Wªhler! 

 

Wollen auch Sie sich als  
ehrenamtlicher Wahlhelfer  

engagieren? 

Melden Sie sich bitte an  
wahlen@gerzen.de  

Ohne Ehrenamtliche 
 ist keine Wahl mºglich! 

DANKE f¿r Ihre Unterst¿tzung! 
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Ihre Ansprechpartner finden Sie stets  

auf der letzten Seite des B¿rgerblattËl. 
 

Fotos: VG Gerzen 

F¿r die Bildverºffentlichungen liegen  

die erforderlichen Zustimmungen vor. 
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Zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieses B¿rgerblattËls wird unse-
re neue Kªmmerin, Vanessa 
Vogel, die jeweiligen Haus-
haltsplªne f¿r das Haushalts-
jahr 2026 mit den beteiligten 
Gremien der beiden Schulver-
bªnde, des Zweckverbandes 
und der Verwaltungsgemein-
schaft verabschiedet haben. 
Ausz¿ge daraus finden Sie im 
Inneren der vorliegenden Aus-
gabe. Geplant ist auch, die 
Haushaltsplªne der vier Ge-
meinden noch im ersten Quartal 
2025 zu verabschieden. 
 
Der Waldfriedhof Schalkham 
wird voraussichtlich ab 1. Janu-
ar 2026 in Betrieb genommen 
werden kºnnen. Nach dem Ab-
schluss des juristischen Streit-
verfahrens vor dem Verwal-
tungsgericht Regensburg, vor 
dem sich die Gemeinde 
Schalkham mit ihrer Rechtsauf-
fassung durchgesetzt hat, lau-
fen derzeit bereits die Erschlie-
ÇungsmaÇnahmen zur Anle-
gung der Zufahrt und der Park-

plªtze, die Planungen f¿r den 
Pavillon und die notwendigen 
Rodungsarbeiten in der er-
schlossenen Teilflªche. Verwal-
tungstechnisch sind noch die 
notwendigen Satzungen zu ver-
abschieden und die Grabab-
schnitte und Bªume zu kartie-
ren. Es wird gesondert bekannt 
gegeben werden, ab wann erste 
Bestattungen im Waldfriedhof 
stattfinden kºnnen. 
 
Lassen Sie uns bereits an die-
ser Stelle einen besonderen 
Dank sagen, an eine Mitarbeite-
rin, die seit November 1989 - 
damals noch im Meldeamt - f¿r 
die VG tªtig war und seit Sep-
tember diesen Jahres in die 
Freistellungsphase ihrer Alters-
teilzeit eingetreten ist. Christine 
GneiÇinger aus Neuhausen hat 
zuletzt als Leiterin des Steuer-
amtes und stellvertretende Ad-
ministratorin im Rathaus gewirkt 
und sich auch den groÇen Her-
ausforderungen, die in dieser 
langen Zeit auf das Rat-
hausteam gewirkt haben, nicht 

nur gestellt, sondern diese auch 
aktiv angenommen und bewªl-
tigt.  
 

Ein herzliches  
vergelt`s Gott hierf¿r! 

 
Nat¿rlich ist es uns auch in die-
sem Jahr ein besonderes Anlie-
gen, unseren ehrenamtlich Tªti-
gen in den vier Gemeinden auf 
das Allerherzlichste f¿r ihren 
enormen Einsatz Dank zu sa-
gen. Wir betrachten dieses En-
gagement nicht als Selbstver-
stªndlichkeit. Gerade unsere 
ehrenamtlich Tªtigen in all den 
ºffentlichen oder auch privaten 
Einrichtungen in unserem Ver-
waltungsgebiet leisten in ihren 
unterschiedlichsten Facetten 
ihrer Tªtigkeiten Dinge, die die 
politische Gemeinde allein nie-
mals stemmen kºnnte. Wir wis-
sen diese Leistungen zu schªt-
zen und hoffen, dass dieses eh-
renamtliche Engagement auch 
in Zukunft so weitergef¿hrt wer-
den wird. 

 

Johann Luger 

1. B¿rgermeister 

 

Konrad Hartshauser 

1. B¿rgermeister 

 

Lorenz Fuchs 

1. B¿rgermeister 

Ihre B¿rgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Liebe Mitb¿rgerinnen und Mitb¿rger! 

F¿r das kommende Weihnachtsfest w¿nschen wir Ihnen   

eine gl¿ckliche Zeit im Kreise Ihrer Familie.  

F¿r den Jahreswechsel und das kommende Jahr 2026 w¿nschen wir Ihnen   

alles Gute, beste Gesundheit und, vor allem, ein friedvolles Jahr 2026. 

 Bleiben Sie gesund! 

 

Jens Herrnreiter 

1. B¿rgermeister 
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Neue Satzungen ab 01.01.2026 in der Gemeinde Schalkham 

In der Dezember-Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde 
Schalkham wurde die Fried-
hofsbenutzungssatzung f¿r 
den Waldfriedhof Schalkham 
beschlossen. 

Ebenso wurden die Einleitungs-
geb¿hren im Rahmen der Bei-
tragsï und Geb¿hrensatzun-
gen der Klªranlagen Lebers-
kirchen und Johannes-
brunn/Guntersdorf  ab 

01.01.2026 festgesetzt. Die 
restlichen Werte dieser Satzun-
gen bleiben unverªndert. 
 
 
 

B¿rgerversammlung der Gemeinde Schalkham 

Ende November fand im Gast-
haus Zur Linde die B¿rgerver-
sammlung der Gemeinde 
Schalkham statt.  
 
1.B¿rgermeister  Lorenz Fuchs 
begr¿Çte die anwesenden Zu-
hºrer und freute sich ¿ber die 
zahlreichen Interessierten. 
   
Neben einem Ausblick auf die 
Haushaltsplanungen 2026 der 
Gemeinde Schalkham  gab 

Fuchs  viele Informationen und 
den jeweiligen Stand zu  Breit-
band, Mobilfunk, Waldfriedhof, 
Salzlagerhalle und FFW-Haus 
Leberskirchen sowie  Sanierung 
des Klosters¿dfl¿gels Johan-
nesbrunn wider.  
 
Im Nachgang gab 1. B¿rger-
meister Fuchs den Gªsten die 
Mºglichkeit, im Rahmen der 
B¿rgerversammlung Fragen und 

Anliegen direkt an ihn zu rich-
ten. 
 
AbschlieÇend w¿nschte Lorenz 
Fuchs, auch im Namen seiner 
Gemeinderatskollegen, allen 
B¿rgern  ein frohes Weihnachts-
fest,  einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und f¿r die Zukunft 
Kraft, Gesundheit und Zuver-
sicht! 
 
 

Zahlreiche B¿rger nutzten 
die Gelegenheit,  um sich 
aus erster Hand in der  
B¿rgerversammlung ¿ber 
aktuelle Themen in der  
Gemeinde Schalkham   
zu informieren. 

Entwªsserungsanlage Johannesbrunn / Guntersdorf Leberskirchen  

 bis 31.12.2025 ab 01.01.2026 bis 31.12.2025 ab 01.01.2026 

Beitragssatz     

pro mĮ Grundst¿cksflªche 0,50 ú unverªndert 0,54 ú unverªndert 

pro mĮ Geschossflªche 17,80 ú unverªndert 19,20 ú unverªndert 

Einleitungsgeb¿hr pro mį Abwasser 3,10 ú 4,99 ú 2,30 ú 2,85 ú 

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Schalkham hat ebenso be-
schlossen, zum 01.01.2027 die 

Beitrags- und Geb¿hrensat-
zung zur Wasserabgabesat-
zung neu zu erlassen.  

Im Laufe des Jahres 2026 wird 
hierf¿r eine Neukalkulation er-
stellt. 



 

www.gerzen.de 4 / Dezember 2025  4 

AUS DEM RATHAUS 

Ehrenkreuz in Gold f¿r Helmut Mitterbiller  

Im Rahmen der Verbandsver-
sammlung des Kreisfeuerwehr-
verbands Landshut am BuÇ- 
und Bettag in Hinterskirchen 
(19. November 2025) ist Helmut 
Mitterbiller mit dem Ehrenkreuz 
in Gold ausgezeichnet worden. 
 
Die Ehrung ï die hºchste Aus-
zeichnung des KFV Landshut 
und nur f¿r besonders herausra-
gende Verdienste um das Feu-
erwehrwesen vorgesehen ï 
wurde vom Verbandsvorsitzen-
den Karl Hahn ¿berreicht.  
 
Mitterbiller f¿hrte die Feuerwehr 
Aham insgesamt 30 Jahre in 
F¿hrungsfunktionen, davon 18 
Jahre als stellvertretender und 
12 Jahre als erster Komman-
dant (bis 01.05.2025). In seine 
Amtszeit fallen zentrale Wei-
chenstellungen f¿r Schlagkraft 
und Zukunftsfªhigkeit der Wehr: 
die Sanierung des Gerªtehau-
ses (2006) samt Anbau (2015), 
die Beschaffung des Mittleren 

Lºschfahrzeugs (2015) sowie 
des Mannschaftstransportwa-
gens (2016). Parallel setzte er 
konsequent auf Ausbildung und 
Nachwuchsarbeit ï mit dem 
systematischen Aufbau junger 
Gruppenf¿hrer, der kontinuierli-
chen Qualiýzierung von Maschi-
nisten und einer verlªsslich star-
ken Mannschaft. Fachlich wurde 
die Wehr u. a. durch das Deý-
Zubringer-Projekt und die ABC-
Kiste weiter professionalisiert.  
 
¦ber die Ortsgrenzen hinaus 
engagiert sich Mitterbiller als 
Vertreter der Kommandanten 
des Brandbezirks S¿d im Ver-
bandsausschuss und bringt sei-
ne Erfahrung konstruktiv in die 
Zusammenarbeit im Landkreis 
ein. Auch nach der ¦bergabe 
der Kommandantenfunktion 
bleibt er der Feuerwehr Aham 
als erfahrener Gruppenf¿hrer 
erhalten.  
 

Mit der Verleihung des Ehren-
kreuzes in Gold w¿rdigt der KFV 
Landshut ein langjªhriges, wirk-
sames und vorbildliches Enga-
gement, das die Feuerwehr A-
ham sichtbar vorangebracht, 
kontinuierlich weiterentwickelt 
und tragfªhig f¿r die Zukunft 
aufgestellt hat.  

Quelle: FFW Aham 

Karl Hahn (Vorsitzender  
KFV Landshut e.V.) mit Helmut 
Mitterbiller (Feuerwehr Aham) 

Winter ist eine herrliche Jahres-
zeit. Wenn es schneit, haben oft 
nicht nur die Kinder ihren SpaÇ. 

Kaum sind jedoch ein paar 
Schneeflocken in Sicht, ist auch 
der Winterdienst gefragté 

Unsere Winterdienste beginnen 
bereits in der Nacht mit ihrer Ar-
beit gegen  die Schnee- und 
Eisglªtte.  

Bei den gemeindlichen StraÇen-
netzen werden nat¿rlich Priori-
tªten gesetzt, welche StraÇen 
zuerst gerªumt bzw. gestreut 
werden.  

Wenn es den ganzen Tag 
schneit, ist es nat¿rlich auch 
nicht zu vermeiden, dass nach 
dem Rªumen die StraÇen wie-
der zugeschneit werden. 

Leider stehen besonders in den 
Siedlungen viele Autos am Stra-
Çenrand. Dies beeintrªchtigt die 
Rªummºglichkeiten mit dem 
Rªumfahrzeug. Ebenso bedeu-
tet dies aber auch einen grºÇe-
ren Zeitaufwand f¿r den Winter-
dienst, da sie hier aufgehalten 

werden und dies summiert sich 
am Ende. 

Bitte parken Sie Ihre Fahrzeuge 
mºglichst nicht auf der StraÇe, 
sondern in Ihrer Zufahrt. 

Ebenso wird um Verstªndnis 
gebeten, dass das Rªumschild 
nicht bei jeder Garagenzufahrt 
umgestellt werden kann, sodass 
hier mºglicherweise Schnee auf 
den schon vom Anlieger ge-
rªumten Zugangsbereich zu-
r¿ckgeschoben wird. 

Seien Sie versichert: Der Win-
terdienst tut sein Mºglichstes. 
Haben Sie also bitte Verstªnd-
nis daf¿r, dass nicht jede StraÇe 
zu jeder Zeit gerªumt oder ge-
streut sein kann. 

 

Winterdienst  
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Sobald die Winterzeit Einzug 
hªlt, Frostgefahr gemeldet wird 
oder StraÇen und Wege mit 
Schnee bedeckt sind, ist auch 
der gemeindliche Winterdienst 
wieder  im Einsatz. 

Hier einige Informationen, in 
welchem Umfang der Gesetzge-
ber und die Rechtsprechung 
den notwendigen Winterdienst 
umschreiben. 

Innerorts besteht eine Rªum- 
und Streupflicht nur an ver-
kehrswichtigen (ºrtliche 
HauptverkehrsstraÇen, Haupt-
kreuzungen) und zugleich ge-
fªhrlichen StraÇenstellen 
(scharfe Kurven, Fahrbahnver-
engungen, Gefªllestrecken, 
Kreuzungen und Einm¿ndun-
gen). Auf NebenstraÇen ist 
mit Schneeglªtte zu rechnen. 

Verkehrsbereiche f¿r FuÇgªn-
ger unterliegen innerorts eben-
so der Rªum- und Streupflicht, 
im Rahmen der Leistungsfªhig-
keit der Kommune, wobei Geh-
wege in der Reinhaltungspflicht 
der Angrenzer der Grundst¿cke 
liegen. Ist kein Gehweg vorhan-
den,  muss ein entsprechender 
Weg  seitens der Angrenzer 
verkehrssicher gemacht wer-
den. 

 

AuÇerorts besteht eine Rªum- 
und Streupflicht f¿r StraÇen nur 
an verkehrswichtigen und zu-
gleich  besonders gefªhrli-
chen StraÇenstellen (wichtige 
OrtsverbindungsstraÇen mit be-
sonders gefªhrlichen Gefªlle-
strecken). F¿r Geh- und Radwe-
ge besteht auÇerhalb der Ort-
schaften grundsªtzlich keine 
Rªum- und Streupflicht. 

Eine vollstªndige Gefahrlosig-
keit und stªndiges Freihalten 
des StraÇenraumes kann von 
den Verkehrsteilnehmern nicht 
erwartet werden, ebenso wenig, 
dass die StraÇen zu jeder Zeit 
in einem vºllig schnee-   oder 
eisfreien Zustand vorzufinden 
sind. Diese Auffassung hat sich 
mittlerweile bei den Gerichten 
nach Schadensersatzklagen ge-
gen die Kommunen gefestigt.  

So muss sich auch jeder Ver-
kehrsteilnehmer den gegebenen 
StraÇenverhªltnissen mit geeig-
neter Winterausr¿stung 
(Schuhwerk, erhºhte Aufmerk-
samkeit, Winterreifen, Schnee-
ketten, Fahrweise usw.) anpas-
sen. 

Die Gemeinde f¿hrt im Rahmen 
der finanziellen und personellen 
Leistungsfªhigkeiten den Win-
terdienst durch. Jedoch kann 
dies nur innerhalb der rechtlich 
bestehenden Verpflichtungen 
erfolgen. 

Weiterhin wird um Verstªndnis 
gebeten, dass der Winterdienst 
nach einem vorgegebenen Stre-
ckenplan durchgef¿hrt wird, wo-
bei z. B. Siedlungs- und Seiten- 
sowie NebenstraÇen nach nie-
dereren Dringlichkeitsstufen und 
zeitlich nachrangig abgearbeitet 
werden oder kein Winterdienst 
stattfindet. 

Der Winterdienst beginnt be-
reits in den fr¿hen Morgen-
stunden.  

Parkende Fahrzeuge in Wohn-
straÇen behindern nicht selten 
die Winterdienstfahrzeuge. 

Deshalb werden alle Fahrzeug-
halter gebeten, so zu parken, 
dass mºglichst keine Beein-
trªchtigungen f¿r die Rªum- und 
Streufahrzeuge eintreten 
(Wendehammer, enge Kurven-
bereiche, gegen¿ber Ein- und 
Ausfahrten). 

Sollten Behinderungen durch 
die Fahrer festgestellt werden, 
kann nicht erwartet werden, 
dass ein Winterdienst vor allem 
im Hinblick auf das Schadensri-
siko durchgef¿hrt wird. 

 

Rªum- und Streupflicht in den Gemeinden 
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SchlieÇtage des Landratsamtes Landshut  

Das Landratsamt Landshut (mit AuÇenstellen  
Kfz-Zulassungsstellen in Rottenburg und Vils-
biburg, Bauhºfe in Rottenburg und Vilsbiburg, 
zentrale Reststoffdeponie Spitzlberg, AuÇenstelle 
Rottenburg des Jobcenters Landkreis Landshut 
und die Stadt- und Kreisbibliothek Vilsbiburg) in-
formiert ¿ber folgende SchlieÇzeiten/-tage: 

02.01.2026 
05.01.2026 
17.02.2026 

 
Der Winterdienst ist selbstverstªndlich gewªhr-
leistet. 

¥ffnungszeiten der Altstoffsammelstellen Aham, Gerzen und Krºning 

¿ber Weihnachten und Neujahr 2025/2026 

Mittwoch, 24. Dezember 2025 geschlossen 

Samstag, 27. Dezember 2025  offen 

Mittwoch, 31. Dezember 2025  geschlossen 

Samstag, 3. Januar 2026 offen 

Altstoffsammelstelle Aham 

 Sommer Winter 

Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr 12:30 bis 16:30 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Altstoffsammelstelle Gerzen 

 Sommer Winter 

Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr 13:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Altstoffsammelstelle Krºning 

 Sommer Winter 

Mittwoch 16:00 bis 18:00 Uhr 14:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

¥ffnungszeiten der  
Altstoffsammelstellen  

Zeitumstellungen 2026: 
Sommerzeit  Sonntag, 29.03. 
Winterzeit Sonntag,  25.10. 

Das Landratsamt Landshut ist umgezogen 

Landkreis Landshut 
Josef-Neumeier-Allee 1 
84051 Essenbach 
 08703 9073-0 
poststelle@landkreis-landshut.de 
https://www.landkreis-landshut.de/ 
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Geb¿hrensatzung f¿r die ºffentliche Abfallentsorgung ab 01.01.2026 

Ende August 2025 hat der 
Landkreis Landshut aufgrund 
des Art. 7 Abs. 2 und 5 
BayAbfG neue Geb¿hren f¿r die 
ºffentliche Abfallentsorgung ab 
01.01.2026 erlassen. 

Folgend ein zusammengefass-
ter Ausschnitt aus Ä 4 Geb¿h-
rensatz im Vergleich zu den bis-
herigen Geb¿hren (Papiertonne 
bzw. Papiersªcke enthalten). 
 

Die Geb¿hr f¿r Restm¿llsªcke, 
die zusªtzlich zu den vorge-
schriebenen Abfallbehªltnissen 
erworben werden, betrªgt un-
verªndert 3,00 ú/Sack. 

M¿llgeb¿hren bis 31.12.2025 mit Biotonne ohne Biotonne 

80 L Restm¿lltonne 17,60 Euro 13,20 Euro 

120 L Restm¿lltonne 26,40 Euro 19,80 Euro 

240 L Restm¿lltonne 52,90 Euro 39,60 Euro 

1.100 L Restm¿lltonne 219,60 Euro 162,00 Euro 

M¿llsªcke (mit Papiersªcke) 5,50 Euro / Sack 4,50 Euro / Sack 

M¿llsªcke (mit Papiertonne) 7,00 Euro / Sack 6,00 Euro / Sack 

M¿llgeb¿hren ab 01.01.2026 mit Biotonne ohne Biotonne 

80 L Restm¿lltonne 20,67 Euro 15,50 Euro 

120 L Restm¿lltonne 31,00 Euro 23,25 Euro 

240 L Restm¿lltonne 62,00 Euro 46,50 Euro 

1.100 L Restm¿lltonne 284,18 Euro 213,14 Euro 

M¿llsªcke (mit Papiersªcke) 6,30 Euro / Sack 5,70 Euro / Sack 

M¿llsªcke (mit Papiertonne) 8,30 Euro / Sack 7,70 Euro / Sack 

¥ffnungszeiten und Kontaktdaten der Entsorgungseinrichtungen 

des Landkreises Landshut 

Die Kontaktdaten sowie die ¥ff-
nungszeiten der Entsorgungs-
einrichtungen des Landkreises 
Landshut sind in vielen Internet-
seiten zu finden. Leider kann es 
bei Verºffentlichung Dritter im-
mer wieder vorkommen, dass 
die Daten nicht auf dem aktu-
ellsten Stand sind. 

Die Abfallwirtschaft des Land-
kreises Landshut weist die Be-
vºlkerung deshalb darauf hin, 
sich direkt ¿ber die Homepage 
des Landkreises Landshut oder 
¿ber die Abfall-App des Land-
kreises sich ¿ber die aktuellen 
¥ffnungszeiten und Kontaktda-
ten zu informieren. 

https://www.landkreis-
landshut.de/themen/abfall-

umwelt-wasser/ 
 
 
 
 
 
 



 

www.gerzen.de 4 / Dezember 2025  8 

AUS DEM RATHAUS 

Abfall-App des Landkreises Landshut 

Auch bei  nderungen immer auf dem neuen Stand! 

Abfuhrtermine auf dem Handy  
Push-Nachrichten mit Erinne-
rungsfunktion 
 
Abfuhrtermin der M¿lltonnen fast 
verpasst? 
 
Mit der Abfall-App des Landkreises 
Landshut wird das nicht mehr pas-
sieren! 
 
Auch mºgliche  nderungen der 
Entsorgungstermine sind sofort 
angepasst! 

Neben der individuellen und zuver-
lªssigen Erinnerungsfunktion der 
Abfuhrtermine, kºnnen Sie auch 
alles Wissenswerte rund um den 
Abfall und die Entsorgung erfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 
https://www.landkreislandshut.de/themen/ 

abfall-umwelt-wasser/abfall-app/ 

Abfall+ f¿r iOS 
 
 
 

Abfall+ f¿r Android 

Abfuhrkalender k¿nftig digital abrufbar  

Keine Postverteilung mehr an alle Haushalte 

Die Welt wird immer digitaler ï 
dem trªgt auch die Abfallwirt-
schaft im Landkreis Landshut 
Rechnung.  
 
So werden ab Jahr 2026 keine 
Abfuhrkalender in Papierform 
an die Haushalte verteilt ï die 
B¿rgerinnen und B¿rger kºnnen 
diese bequem und genau auf 
ihre Adresse zugeschnittenen 
Versionen online abrufen.  
  
Neben der bekannten Abfall-
Info-App, die kostenfrei in allen 

App-Stores heruntergeladen 
werden kann, sind die Plªne 
auch auf der Homepage des 
Landkreises (www.landkreis- 
landshut.de/themen/abfall-
umwelt-wasser) verf¿gbar.  
 
Ein groÇer Vorteil der digitalen 
Angebote: Die B¿rgerinnen und 
B¿rger kºnnen sich Erinnerun-
gen abonnieren, um so an die 
jeweiligen Abfuhrtermine recht-
zeitig erinnert zu werden.   
 

F¿r Personen, die keinen Zu-
gang zu digitalen Plattformen 
haben, liegen in den Rathªu-
sern ausgedruckte Exemplare in 
begrenzter St¿ckzahl auf. Durch 
diese  nderungen spart sich 
der Landkreis eine grºÇere 
Summe, was letztlich den Ge-
b¿hrenzahlern zu Gute kommt.     

 

Quelle:  

Landkreis Landshut, 

25. November 2025 

 

Die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen hat sich entschlossen,  
die Entsorgungskalender des Landkreises Landshut f¿r die Mitgliedsgemeinden 

mit dem jeweiligen StraÇenverzeichnis f¿r das Jahr 2026 noch einmal  
im Inneren dieses B¿rgerblattËls zu verºffentlichen. 

K¿nftig verweisen wir auf die online-Angebote des Landkreises Landshut. 
 

Diese Seiten sind im Mittelteil zur Entnahme vorgesehen. 

https://apps.apple.com/de/app/abfall-app-landkreis-landshut/id1317403100
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.k4systems.landshutlk
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AUS DEM RATHAUS 

Ganztagsbetreuungsanspruch ab 2026/2027 

Mit dem Gesetz zur ganztªgi-
gen Fºrderung von Kindern im 
Grundschulalter - Ganztagsfºr-
derungsgesetz (GaFºG) veran-
kert im Ä 24 Abs. 4 Sozialge-
setzbuch - Achtes Buch (SGB 
VIII) hat ein Kind, das ab dem 
Schuljahr 2026/2027 die erste 
Klassenstufe besucht, bis zum 
Beginn der f¿nften Klassenstufe 
einen Anspruch auf Fºrderung 
in einer Tageseinrichtung. 

Der Anspruch besteht an Werk-
tagen im Umfang von acht 
Stunden tªglich inkl. Unter-
richtszeiten (08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr). 

Durch Landesrecht wurden den 
Trªgern eine SchlieÇzeit der 
Einrichtung im Umfang von bis 
zu vier Wochen im Jahr wªh-
rend der Schulferien gewªhrt. 

Der Ganztagsbetreuungsan-
spruch bedeutet, dass die Eltern 
des Kindes Anspruch darauf ha-

ben, es hierzu jedoch keine Ver-
pflichtung gibt. 

Die Eltern haben dabei keinen 
Anspruch auf ei-
nen kostenfreien Ganztags-
platz oder auf eine bestimmte 
Art der Ganztagsbetreuung. 

Die Ganztagsbetreuungsoptio-
nen im Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen 
wªhrend der Ferienzeit befinden 
sich aktuell noch in der Pla-
nung. 

Um einen qualitativ und quanti-
tativ hochwertige Ganztagsbe-
treuung gewªhrleisten zu kºn-
nen wurde bereits am 
13.10.2025 eine Elternbefra-
gung an die betroffenen Eltern 
verschickt. 

Die Eltern haben dabei keinen 
Anspruch auf eine kostenlose 
Ferienbetreuung, Befºrde-
rung der Kinder oder ei-
ne bestimmte Art der Betreu-
ung. 

Zum aktuellen Zeitpunkt wird f¿r 
die Ferienbetreuung mit einer 
Geb¿hr von rund 150,00 Euro 
pro Woche gerechnet (Die Ge-
b¿hren stehen unter Vorbehalt 
und werden kurzfristig nach Be-
kanntgabe der tatsªchlich inte-
ressierten Eltern errechnet). 

Der Ganztagsbetreuungsan-
spruch soll wªhrend der Schul-
zeiten direkt in den Rªumen der 
jeweiligen Schule durchgef¿hrt 
werden. 

Eine Zusammenlegung der 
Ganztagsbetreuung wªhrend 
der Ferienzeiten der Grund-
schulen Aham, Gerzen, Kirch-
berg und Adlkofen wird anhand 
der R¿ckmeldungen zur Eltern-
befragung gepr¿ft und ber¿ck-
sichtigt. 

Sie werden ¿ber die weiteren 
Entwicklungen auf dem Laufen-
den gehalten. 

  

Grundschule Aham 
Kostenpflichtige Mittagsbetreuung  
Montag bis Freitag bis 14:30 Uhr oder bis 15:30 Uhr 

kurze Betreuungszeit bis 14:30 Uhr bis 3 Tage pro Woche 40,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

lange Betreuungszeit bis 15:30 Uhr bis 3 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 60,00 Euro pro Monat 

Grund- und Mittelschule Gerzen 
Kostenfreie offene Ganztagsbetreuung 
Montag bis Donnerstag bis 16:00 Uhr   

Grundschule Kirchberg 
Kostenpflichtige Mittagsbetreuung  
Montag bis Freitag bis 14:00 Uhr oder bis 16:00 Uhr 

kurze Betreuungszeit bis 14:00 Uhr 1 Tag pro Woche 20,00 Euro pro Monat 

  bis 3 Tage pro Woche 37,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

lange Betreuungszeit bis 16:00 Uhr 1 Tag pro Woche 25,00 Euro pro Monat 

  bis 3 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 75,00 Euro pro Monat 

Ganztagsbetreuungsoptionen im Bereich der VG Gerzen wªhrend der Schulzeiten: 
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AUS DEM RATHAUS 

Illegale ĂVerzierungenñ von ºffentlichen Verkehrszeichenschildern 

Leider werden  in den Gemeinden Aham, 
Gerzen, Krºning und Schalkham immer wie-
der Verkehrszeichenschilder mit Aufklebern, 
Beschriftungen oder Bemalungen versehen. 
 
Die Verkehrszeichenschilder sind Eigentum 
der jeweiligen Gemeinde. 
 
Hierbei handelt es sich um Sachbeschªdi-
gung! Auch im Sinne der Verkehrssicherheit 
muss dies unterlassen werden. 
 

50/50 Mobil 

Reduzierte Fahrpreise f¿r Mietwagen- oder Taxifahrten 

Seit Juni 2020 gibt es im Land-
kreis Landshut das 50/50-Mobil, 
mit dem hinsichtlich Mobilitªt im 
lªndlichen Raum ein Meilen-
stein geschaffen wurde.  
 
Besonders gefºrdert werden 
Menschen, die in ihrer Mobilitªt 
eingeschrªnkt sowie noch nicht 
oder nicht mehr im Besitz eines 
F¿hrerscheins sind.   
 
Wer kann dieses Angebot nut-
zen: 
¶ Junge Menschen von 14 bis 
einschl. 23 Jahren 

¶ Seniorinnen und Senioren ab 
70 Jahren 

¶ Menschen mit Schwerbehin-
dertenausweis ab 14 Jahren 

mit Erstwohnsitz im Land-
kreis Landshut.  
 
Die oben genannten Anspruchs-
berechtigten kºnnen bei teilneh-
mende Stªdten, Mªrkten und 
Gemeinden und auf der Web-

seite https://5050mobil.de ¿ber 
das Kontaktformular Wert-
schecks erwerben. 
 
¶ Die Wertschecks gelten ganz-
tªgig ohne zeitliche Ein-
schrªnkung. 

¶ Die Anspruchsberechtigten 
erhalten beim Kauf 50 % Er-
mªÇigung auf den tatsªchli-
chen Betrag des Wert-
schecks. 

¶ Mit den Wertschecks in Hºhe 
von 5ú, 10ú oder 20ú kann 
bei den teilnehmenden Taxi- 
und Mietwagenunternehmen 
bezahlt werden. Wechselgeld 
wird nicht ausbezahlt, die 
Wertschecks kºnnen mit Bar-
geld kombiniert werden. 

¶ Pro Person und Monat sind 
Wertschecks in Hºhe von 60,-
ú erhªltlich. 

¶ Die Wertschecks m¿ssen 
nicht in dem Monat eingelºst 
werden, in dem sie gekauft 
werden. 

Nªhere Infos: 
 

https://5050mobil.de 
 
 
 
 
 

 
Seniorenbeauftragte  
seniorenbeauftragte@ 
landkreis-landshut.de  
08703 9073-5149 

 
Behindertenbeauftragte  
behindertenbeauftragte@ 
landkreis-landshut.de 
0871 408 2118 

 
Kommunale Jugendarbeit  

jugend@landkreis-landshut.de 
 

Quelle: https://www.landkreis-
landshut.de/themen/mobilitaet/5050-mobil/ 
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AUS DEM RATHAUS 

Registrierung von Nutztierhaltungen 

Im Rathaus gehen immer wie-
der Anfragen bez¿glich der Re-
gistrierung von Nutztierhaltun-
gen ein. 

Neben Landwirten m¿ssen auch 
Privatpersonen mit einer soge-
nannten Hobby-Nutztierhaltung 
ihre Tiere beim Landwirtschafts-
amt Landshut registrieren las-
sen. Zudem ist als nªchster 
Schritt die Anmeldung beim Ve-
terinªramt unter Angabe der Be-
triebsnummer (Registernummer 
nach der Viehverkehrsverord-
nung) und - soweit die Tierart 
bei der Bayerischen Tierseu-
chenkasse meldepflichtig ist - 
auch unter Angabe der Tierseu-
chenkassennummer verpflich-
tend. 

 

Registrierungspflichtig sind ne-
ben den klassischen Nutztieren 
wie Rindern, Schweinen und 
Schafen auch Ziegen, Pferde, 
Esel und sonstige Equiden 
(Einhufer) sowie Gefl¿gel wie 
Enten, Gªnse, H¿hner, Fasane, 
Laufvºgel, Perlh¿hner, Rebh¿h-
ner, Truth¿hner, Tauben und 
Wachteln. Ferner m¿ssen auch 
Halter von Gehegewild, Kameli-
den und allen anderen Klauen-
tiere, die nicht in Ä 26 Abs. 1 der 
Verordnung zum Schutz gegen 
die Verschleppung von Tierseu-
chen im Viehverkehr 
(Viehverkehrsverordnung, Vieh-
VerkV) aufgef¿hrt werden, ihren 
Betrieb anzeigen. 

Daneben ist auch die Bienen-
haltung, die Nutzfischhaltung 
und die Aquakultur mit Gewªs-
seranbindung anzeigepflichtig. 

 

Quelle: 

https://www.landkreis-
landshut.de/themen/veterinaeramt-

verbraucherschutz/?registrierung-von-
nutztierhaltun-

gen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c09
0bdcf0eec 

 

 

 

Weitere Informationen sind  
dem Merkblatt zu entnehmen. 

https://www.landkreis-landshut.de/
hostedmedia/21721/

sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhal
tungen_merkblatt_012024.pdf 

 

Es ist wirklich sehr schade, dass die R¿cksichtnahme einiger Hun-
dehalter immer und immer wieder zu w¿nschen lªssté 

Egal ob mit Hinterlassenschaften der Lieblinge  oder durch leinenlo-
ses Gassigehen kombiniert mit tierischer Begr¿Çung Dritter durch 
den Vierbeiner. 

Daher, zum Leidwesen auch der meisten pflichtbewussten Hunde-
halteré 

BITTE nehmen Sie R¿cksicht auf Ihre Mitmenschen. 

Entsorgen Sie die Hªufchen der Vierbeiner in den bereitgestellten 
Abfallbehªltern. Hundekott¿ten gibt es kostenlos auch im Rathaus 
der VG Gerzen. 

Leinen Sie Ihre Hunde an und akzeptieren Sie auch ein NEIN der 
Mitmenschen, die eben nicht mit einer nassen Hundeschnauze be-
gr¿Çt werden mºchten und auch wirklich Angst haben. 

Bitte haben Sie Verstªndnis! 

Hundehaltung - Ein Thema in Endlosschleife 

https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
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AUS DEM RATHAUS 

Nach dem 31.12.2025 werden die Jahresabrechnungen f¿r die 
Verbrauchsgeb¿hren erstellt. Dazu ist die Ablesung der Was-
serzªhler erforderlich.  

Alle B¿rger, die an die gemeindliche Wasserversorgung 
Schalkham angeschlossen sind, m¿ssen ihre Wasserzªhler zum 
31.12. ablesen. 

An die betroffenen B¿rger werden bzw. wurden im Dezember 
diesbez¿glich eine Ablesekarte per Post ¿bersandt. 
 

Die Zªhlerstªnde kºnnen auch  

¶ online unter www.gerzen.de  
(Zugangsdaten und Passwort auf dem jew. Anschreiben), 

¶ per Smartphone mittels QR-Codes  
(dieser befindet sich auf dem jew. Anschreiben), 

¶ per Post mittels zugesandter Ablesekarte, welche durch 
den B¿rger selbst frankiert werden muss (ansonsten 
wird ein Strafporto berechnet!), 

¶ per Telefon: 08744 9604-984, 

¶ oder per e-mail: steueramt@gerzen.de  
(Adresse nicht vergessen), 

gemeldet werden. 
 

Folgendes ist bei der Zªhlerablesung zu beachten: 

Bei der Zªhlerablesung online folgen Sie bitte der Beschreibung 
der Internetseiten. Sie werden aufgefordert Ihre Zugangsdaten, 
Benutzername und Passwort einzugeben (diese befinden sich 
auf dem jeweiligen Anschreiben).  

Die Zªhlerstªnde immer 5-stellig ¿bermitteln, z. B. bei einem 
Zªhlerstand von 102 bitte 00102 angeben, somit kºnnen Kom-
mafehler vermieden werden. 

Die Zªhlerstªnde sind zugleich die Grundlage f¿r die Festsetzung 
der Vorauszahlungen im kommenden Jahr. 

Zªhlernummer 

Zªhlerablesen in Schalkham und Plaika  

 

aktueller Zªhlerstand 

 

Zªhlerablesung 

Schalkham und Plaika  

Hinweis: In 2025 fand ein Zªhlerwechsel statt. 

Neubau eines Feuerwehrgerªtehauses mit zwei Stellplªtzen Leberskirchen 

Stand:  

Mitte November 2025 

Die Beschriftung des 
 Feuerwehrgerªtehauses 
Leberskirchen ist erfolgt.  

http://www.gerzen.de
mailto:steueramt@gerzen.de

